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Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Haushaltssatzung des Eigenbetriebes Gebäude- 
wirtschaft Stadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des §112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Stadt Uelzen in der Sitzung am 
11. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.320.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 7.144.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 auf Einzahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.984.400 Euro
2.2 auf Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.156.400 Euro
2.3 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.235.100 Euro
2.4 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.862.700 Euro

2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.317.600 Euro
2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 668.100 Euro
festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 9.537.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.687.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inve-
stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 1.317.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
280.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Uelzen 12. Dezember 2017

(Markwardt) Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung ist vom Landkreis Uelzen un-
ter dem Aktenzeichen 20-006/25/33 (EB-GW 2018) am 13. März 
2018 genehmigt worden.
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Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalver-fassungsgesetzes (NKomVG) vom Tage 
der Bekanntmachung an während der Zeit von 7 Arbeitstagen 
zur öffentlichen Einsicht aus während der Dienststunden im 
Raum 1.02 bei den Betrieblichen Diensten/Gebäudewirtschaft 
Stadt Uelzen, Bartholomäiwiesen 2 und im Bürgeramt im Rat-
haus Uelzen.

Uelzen, den 16. März 2018

Markwardt, Bürgermeister

Samtgemeinde Suderburg Suderburg, den 19. März 2018

Öffentliche Bekanntmachung

Der Rat der Samtgemeinde Suderburg hat am 26. Februar 2018 
aufgrund des Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes des Land-
kreises Uelzen folgenden Beschluss gefasst:

„Der Samtgemeinderat beschließt den Jahresabschluss 2016, 
erteilt dem Samtgemeindebürgermeister für das Haushaltsjahr 
2016 gemäß § 129 NKomVG Entlastung und stimmt den über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen dieses Haushaltsjahres 
zu. Der Überschuss aus dem Jahresergebnis ist zur Deckung der 
Fehlbeträge zu verwenden.

Der Jahresabschluss 2016 liegt – ergänzt um die Stellungnahme 
des Samtgemeindebürgermeisters der Samtgemeinde Suderburg 
– vom Tage nach der Bekanntmachung an gerechnet während 
der Dienststunden an sieben Tagen im Rathaus der Samtgemein-
de Suderburg, Kämmerei, Bahnhofstraße 54, 29556 Suderburg, 
zur Einsichtnahme aus.

SAMTGEMEINDE SUDERBURG

Thomas Schulz
Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Suderburg Suderburg, den 19. März 2018
- Nettoregiebetrieb Bauhof -

Öffentliche Bekanntmachung

Der Rat der Samtgemeinde Suderburg hat am 26. Februar 
2018 aufgrund des Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes 
des Landkreises Uelzen folgenden Beschluss gefasst:

„Der Samtgemeinderat beschließt den Jahresabschluss 2016 
des Nettoregiebetriebes Bauhof, erteilt dem Samtgemein-
debürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 gemäß § 129 
NKomVG Entlastung und stimmt den über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen dieses Haushaltsjahres zu. Der Samt- 
gemeinderat beschließt weiterhin, den Überschuss des 
Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 39.704,46 EUR der Rück-
lage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu- 
zuführen.“

Der Jahresabschluss 2016 liegt – ergänzt um die Stellung-
nahme des Samtgemeindebürgermeisters der Samtgemeinde 
Suderburg – vom Tage nach der Bekanntmachung an gerech-
net während der Dienststunden an sieben Tagen im Rathaus 
der Samtgemeinde Suderburg, Kämmerei, Bahnhofstraße 54, 
29556 Suderburg, zur Einsichtnahme aus.

SAMTGEMEINDE SUDERBURG

Thomas Schulz 
Samtgemeindebürgermeister 

Samtgemeinde Suderburg
Suderburg, den 19. März 2018

Öffentliche Bekanntmachung

Der Rat der Samtgemeinde Suderburg hat am 26. Februar 
2018 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Samtgemeinderat beschließt den konsolidierten Gesamt-
abschluss 2016 der Samtgemeinde Suderburg.“

Der konsolidierte Jahresabschluss 2016 liegt – ergänzt um 
die Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters der 
Samtgemeinde Suderburg – vom Tage nach der Bekannt-
machung an gerechnet während der Dienststunden an 
sieben Tagen im Rathaus der Samtgemeinde Suderburg, Käm-
merei, Bahnhofstraße 54, 29556 Suderburg, zur Einsichtnahme 
aus.

SAMTGEMEINDE SUDERBURG

Thomas Schulz 
Samtgemeindebürgermeister

3. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Entschädigung für Angehörige der Frei- 

willigen Feuerwehr der Samtgemeinde Suderburg

Auf Grund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 2. März 
2017 (Nds. GVBl. S. 48) und des § 33 des Niedersächsischen Ge-
setzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr 
(Niedersächsisches Brandschutzgesetz – NBrandSchG) vom 
18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Art. 6 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 589), hat 
der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Suderburg in seiner Sit-
zung am 22. August 2017 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Entschädigung für Angehörige der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Samtgemeinde Suderburg vom 3. Dezember 
2002 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 30. März 2015 
wird wie folgt geändert:

In § 1 Abs. 8 wird die Betragsangabe 45,00 Euro durch 90,00 
Euro ersetzt.

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Verkündung in Kraft.
Suderburg, den 22. August 2017

SAMTGEMEINDE SUDERBURG

Schulz      (Siegel)
Samtgemeindebürgermeister

Haushaltssatzung 2018 der Samtgemeinde Suderburg

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fas-
sung hat der Rat der Samtgemeinde Suderburg in seiner Sitzung 
am 11. Dezember 2017 für das Haushaltsjahr 2018 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:
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§ 1

Der Haushaltsplan für die Samtgemeinde Suderburg wird für das 
Haushaltsjahr 2018 festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.633.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.633.000 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen auf 5.102.800 EUR
2.2 der Auszahlungen auf 4.979.000 EUR
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen
2.1.1 auf Einzahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.475.500 EUR
2.2.1 auf Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.178.900 EUR
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 460.000 EUR
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 668.500 EUR
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 167.300 EUR
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 131.600 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inve-
stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 167.300 
EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 
EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 746.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 40,5 % der 
Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A und B, der Gewerbe-
steuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Um-
satzsteuer festgesetzt und beträgt insgesamt 1.787.800 EUR: 
 Gemeinde Eimke 14,40 % (Vorjahr  12,72 %)
 Gemeinde Gerdau  27,00 % (Vorjahr  39,40 %)
 Gemeinde Suderburg 58,60 % (Vorjahr  47,88 %)

§ 6

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, 
gelten die Ausgaben bis zur Höhe von 2.500 € als unerheblich. 

Suderburg, den 11. Dezember 2017

Thomas Schulz 
Samtgemeindebürgermeister 

Die vorstehende Haushaltssatzung ist vom Landkreis Uelzen 
unter dem Aktenzeichen 20-006/600 (2018) am 6.0.2018 zur 
Kenntnis genommen worden. Zu den genehmigungspflichtigen 
Teilen wurde die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmi-
gung erteilt. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z.Zt. 
geltenden Fassung vom Tage nach der Bekanntmachung an 
während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Einsicht im 
Rathaus in Suderburg während der Dienststunden aus.

Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Suderburg

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z.Zt. geltenden Fas-

sung hat der Rat der Gemeinde Suderburg in der Sitzung vom 18. 
Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.060.800 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.883.200 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen auf 4.030.400 EUR
2.2 der Auszahlungen auf 4.036.200 EUR
festgesetzt. 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen
2.1.1 auf Einzahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.657.500 EUR
2.2.1 auf Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.422.900 EUR
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 140.000 EUR
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 372.900 EUR
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 232.900 EUR
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 240.400 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inve-
stitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf 232.900 EUR fest-
gesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird fest-
gesetzt auf 0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird festgesetzt auf 609.600 EUR. 

§ 5

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Suderburg werden wie folgt 
festgesetzt:

Grundsteuer A 505 v.H.
Grundsteuer B 505 v.H.
Gewerbesteuer 470 v.H

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten 
Ausgaben bis zur Höhe von 2.600 EUR als unerheblich.

Suderburg, den 18. Dezember 2017

Thomas Schulz 
Gemeindedirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung ist vom Landkreis Uelzen un-
ter dem Aktenzeichen 20-006/23 (2018) am 13. März 2018 zur 
Kenntnis genommen worden. Zu den genehmigungspflichtigen 
Teilen wurde die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung 
erteilt. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z.Zt. 
geltenden Fassung vom Tage nach der Bekanntmachung an 
während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Einsicht im 
Rathaus in Suderburg während der Dienststunden aus.
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Samtgemeinde Rosche Rosche, den 20. März 2018
Der Samtgemeindebürgermeister

Bekanntmachung 
Genehmigung der 38. Änderung des Flächennutzungs-

plans der Samtgemeinde Rosche, OT Bankewitz

Der Landkreis Uelzen hat mit Verfügung Az: 63/44/02/38 vom 20. 
Februar 2018 die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes ge-
nehmigt.

Die Lage des Plangebietes ist dem Kartenausschnitt zu entneh-
men.

Kartengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformati-
onssystem, ALKIS®

Jedermann kann die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Samtgemeinde Rosche einschließlich der Begründung mit 
Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung im Rat-
haus der Samtgemeinde Rosche, Zimmer 1.12, Lüchower Straße 
15, 29571 Rosche, während der Öffnungszeiten einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Zusätzlich wird die rechtsverbindliche 38. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Samtgemeinde Rosche, OT Bankewitz mit 
der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung ins In-
ternet eingestellt. Die Unterlagen können auf der Homepage der 
Samtgemeinde Rosche unter 

http://www.samtgemeinde-rosche.de -> Bürger -> Aktuelles 
-> Wirksame bzw. rechtskräftige Bauleitpläne 

eingesehen werden.

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) da-
rauf hingewiesen, dass Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und der nach § 214 Abs. 3 Satz 2 (BauGB) beachtlichen Män-
gel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich sind, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Samtgemeinde Rosche geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Vorschriften oder 
den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzu-
legen.

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Uelzen 
wird die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Rosche, OT Bankewitz wirksam. 

Samtgemeinde Rosche – Der Samtgemeindebürgermeister – 
H. Rätzmann

Haushaltssatzung der Gemeinde Natendorf 
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Natendorf 
in der Sitzung am 18. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  653.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 647.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge  0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  630.000 Euro
2.2 der Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit 595.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 915.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 934.600 Euro
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 

Nachrichtlich: Umschuldungen sind mit 915.900 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro fest-
gesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das 
Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
 (Grundsteuer A) 390 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H.
2. Gewerbesteuer 390 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außer- 
planmäßigem Aufwand nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, 
gelten Aufwendungen bis zur Höhe von 1.600 Euro als uner-
heblich.

Natendorf, den 18. Januar 2018

(Schröder) 
Bürgermeister
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Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch 
die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Haushaltsplan 
liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 des Niedersächsischen Kom-
munalgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. geltenden Fassung vom 
Tage nach der Bekanntmachung an während der Zeit von 7 Ar-
beitstagen zur öffentlichen Einsicht im Gemeindebüro Naten-
dorf während der Dienststunden aus.
 

Natendorf, den 14. März 2018
 
Schröder 
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Himbergen 
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Himbergen 
in der Sitzung am 29. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.245.800,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.245.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 €
2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1 der Einzahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.177.200,00 €
2.2 der Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.119.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 29.500,00 €
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 190.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
 (Grundsteuer A) 420 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v. H.
2. Gewerbesteuer 400 v. H.

§6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlungen zuzustimmen, gelten 
Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3.000,00 
€ pro Budget als unerheblich.

Himbergen, den 29. Januar 2018

(Hinrichs) 
Bürgermeister 

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die 
Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Haushaltsplan liegt 
gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalgesetzes 
(NKomVG) in der z. Zt. geltenden Fassung vom Tage nach der 
Bekanntmachung an während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur 
öffentlichen Einsicht im Gemeindebüro Himbergen während der 
Dienststunden aus.
 
Himbergen, den 15. März 2018
 
Hinrichs 
Bürgermeister
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